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Markt Freiburg aus dem Jahr 1120 (urkundlich ausgefertigt möglicherweise 
erst 1122) nach verbreiteter Meinung für sich beanspruchen, zwar nicht im 
Original, aber immerhin in Rekonstruktion aus anderen Quellen fasslich zu 
sein. Dasselbe gilt für weitere Schritte in der Entwicklung des Freiburger 
Stadtrechts, bis aus dem Jahr 1218 mit dem (oder der) Freiburger Stadtrodel 
die älteste Original-Urkunde begegnet (ursprünglich gerollt – daher im ma. 
Latein als rotulus oder rotula bezeichnet und deutsch zu „Rodel“ verschlif-
fen). Als Aussteller der mutmaßlichen Urkunde von 1120 (1122) gilt Konrad 
von Zähringen, der zu jener Zeit noch nicht selbst die Herzogswürde und 
damit die Stadtherrschaft trug, sondern nur mit Ermächtigung seines nach 
der vermuteten Urkundenausstellung, noch im Jahr 1122, verstorbenen Bru-
ders, Herzog Bertholds von Zähringen, handeln konnte. Freilich bezweifelte 
Bernhard Diestelkamp in seinem Festvortrag zum 850jährigen Jubiläum 1970 
mit gewichtigen Argumenten die Existenz einer Konradinischen Freiburger 
Gründungsurkunde (vgl. DA 32, 294). Die Meinungen sind seither geteilt ge-
blieben. Die Frage der Existenz oder Nichtexistenz einer Urkunde des Jahres 
1120 (1122) ist freilich das eine und die Existenz eines Stadtrechts das andere. 
Ma. Stadtrechtszuweisung ist Konsensgeschäft, nur der äußeren Form nach 
einseitige hoheitliche Gewährung. Die in tatsächlich überlieferten Urkunden 
regelmäßig anzutreffenden Verweise auf Bitten Betroffener um Anordnungen 
und Rückbezüge auf gute alte Rechtszustände erscheinen fast immer als nicht 
uneingeschränkt glaubhaft. Vielmehr muss man die Schilderungen zu den 
Entstehungsumständen einer Urkunde (narratio mit petitio) als Ausdruck 
einer befriedenden Verständigung lesen, welche widerstreitende Interessen 
in einem Annäherungsverfahren zum Ausgleich brachte. Allseits bewilligte 
Bezeichnung von Rechtssätzen für Städte oder Lande als mindestens wunsch-
gemäß, womöglich sogar schon vor Generationen anerkannt und allenfalls 
zwischenzeitlich in Verwirrung geraten, sichert Akzeptanz. Dies ist zum Vor-
teil aller Seiten, insbesondere auch des Stadtherrn oder des Landesherrn selbst 
in seiner steten Sorge um legitimierbaren Bestand seiner Herrschaft. Deshalb 
ist es für die Aussagekraft zeitlich zurückweisender urkundlicher Quellen 
nicht essentiell bedeutsam, eine ursprüngliche Quelle auffinden und zuordnen 
zu können. Es genügt, wenn die sekundären Belege ihrerseits als Dokument 
zeitgenössischen Einverständnisses (spätestens der in der Zeit des sekundä-
ren Belegs Lebenden) mit dem in ihnen Wiedergegebenen vertrauenswürdig 
erscheinen. In diesem Sinne eines sich immer wieder aufs Neue aktualisieren-
den rechtlichen Selbstverständnisses wird man das rekonstruierte Freiburger 
Stadtrecht von 1120 und die weiteren Rekonstruktionen zum 12.  Jh. als 
authentisch annehmen dürfen. Die neue Edition liefert Transkriptionen mit 
modernen Übersetzungen sämtlicher Quellentexte. Die Ausgabe erfüllt einen 
über mehr als hundert Jahre gehegten Wunsch, zu den ersten beiden Jahrhun-
derten des Freiburger Stadtrechts einen bequemen Zugang zu schaffen. Die 
Genese der Edition beschreibt Dendorfer eindrücklich (S.  7–12; Hinweis 
auf die Meinungsverschiedenheit zur Existenz des Marktprivilegs von 1120 
S.  7f.). Prägnante Einführungen verdeutlichen die kommunale Verfassung 
Freiburgs in der zähringischen Herrschaft des 12. und 13. Jh. (Dendorfer / 
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